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RS OGH 1961/2/7 4Ob2/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1961

Norm

AVG §58

AVG §68

BRG §18 Abs2

VwGG §42

ZPO §190 D3

Rechtssatz

Wurde das Betriebsratsmitglied mit Zustimmung des Einigungsamtes entlassen und kam dieses nach Aufhebung

seines Bescheides durch den VwGH nach Verfahrensergänzung wieder zur gleichen Sachentscheidung, ist die Sachlage

und Rechtslage so anzusehen, als ob die erste Entscheidung als solche aufrecht geblieben wäre (mit Contravotum des

Vorsitzenden).
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